
 

18. Wahlperiode 16.01.2019 Drucksache 18/115 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Florian Ritter, Stefan Schuster, Klaus Adelt, Christian Flisek, 
Alexandra Hiersemann SPD 

Bericht zu den Durchsuchungen bei Aktivisten der verbotenen Gruppe „Blood 
and Honour“ 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport über die Hintergründe der Razzia vom 12.12.2018 gegen mutmaß-
liche Angehörige des verbotenen Netzwerks „Blood and Honour Division Deutschland“ 
zu berichten. 

Soweit das die laufenden Ermittlungsverfahren zulassen, ist auf folgende Aspekte ein-
zugehen: 

─ Welche Kontakte zwischen Rechtsextremisten aus Bayern und Angehörigen des 
„Blood and Honour“-Netzwerks im Ausland konnten in den letzten Jahren beobach-
tet werden? 

─ Wie bewertet die Staatsregierung die Teilnahme von Personen und Gruppen aus 
Bayern an Treffen, Veranstaltungen und Konzerten des „Blood and Honour“-Netz-
werks außerhalb Deutschlands hinsichtlich einer möglichen Fortführung der Orga-
nisation? 

─ Welche international dem „Blood and Honour“-Netzwerk zugerechneten Bands tra-
ten in den vergangenen fünf Jahren in Bayern auf? 

─ Welcher Straftatbestand lag bzw. welche Straftatbestände lagen den Haftbefehlen, 
die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 12.12.2018 vollzogen wurden, 
zugrunde? 

─ Wurden bei den Durchsuchungen und bei der Auswertung von Speichermedien bis 
zum Zeitpunkt des Berichts dem Netzwerk zugerechnete Veröffentlichungen (z. B. 
field manuel) gefunden oder Schriften, die sich auf die Konzepte des „führerlosen 
Widerstands“ berufen? 

─ Zu welchen anderen Organisationen, die dem Beobachtungsauftrag des Landes-
amts für Verfassungsschutz unterliegen, standen die Beschuldigten in Kontakt? 

─ Wurden bei der Razzia auch Waffen, waffenähnliche Gegenstände oder Explosiv-
mittel festgestellt? 

─ Lagen im Fall möglicher Waffenfunde waffenrechtliche Erlaubnisse vor? 

─ Welche Verbindungen der betroffenen Personen bestanden zu Versandhandlungen 
der rechtsextremen Szene? 

─ Welche deutschen Rechtsrock-Bands mit Bezügen nach Bayern rechnen die Si-
cherheitsbehörden „Blood and Honour“ zu? 

─ Über welche bayerischen Versandhandlungen werden Tonträger dieser Bands ver-
trieben? 
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─ Welche Ermittlungsverfahren wegen der möglicherweise erfolgten Fortführung der 
verbotenen Organisation „Blood and Honour Division Deutschland“ wurden in den 
letzten zehn Jahre in Bayern eingeleitet und mit welchem Ergebnis endeten sie? 

 

 

Begründung: 

Im September 2000 wurde durch den damaligen Bundesminister des Innern, die deut-
sche „Division“ des weltweiten agierenden „Blood and Honour“-Netzwerks verboten. 
Die Maßnahme erstreckte sich auch auf die Jugendorganisation „White Youth“, aber 
nicht auf „Combat 18“, das als bewaffneter Arm von „Blood and Honour“ gilt. 

Die Organisation, ihre Ideen sowie der als Gründer geltende britische Neonazi Ian Stu-
art Donaldson erfreuen sich in der neonazistischen Szene einer anhaltenden Populari-
tät. Mit den Abkürzungen „B&H“, schlicht „28“ bzw. „C18“ wurden in der Szene eigene 
Abkürzungen etabliert, um in der Öffentlichkeit einen nicht strafbewährten Fortbezug zu 
ermöglichen. Das trifft auf keine andere nach 1945 verbotene Organisation zu. 

Zu dem Netzwerk gehören auch eine Reihe von Rechtsrock-Bands, die ebenso fortbe-
stehen, wie „Divisionen“ in den Nachbarländern und anderen EU-Staaten und dort nicht 
verboten sind. 

Immer wieder gibt es vor allem durch Recherchen von Journalisten Hinweise auf ein 
Fortführen der Organisation auch in Deutschland. Im Sommer 2018 ging ein Team des 
Norddeutschen Rundfunks basierend auf geleakten Informationen Hinweisen nach. An-
lass war die Verhaftung von einigen Neonazis am ehemaligen Grenzübergang 
Schirnding, die sich auf der Rückreise von einem Schießtraining in Tschechien befan-
den. 

Die Mitglieder der neonazistischen Terrororganisation „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ wurden vor ihrem Untertauchen von Sicherheitsbehörden dem „Blood and Ho-
nour“ Netzwerk zugerechnet. „Blood & Honour“-Aktivisten spielten auch eine wichtige 
Rolle beim Untertauchen des NSU-Kerntrios. 

Laut der Antwort zur Schriftlichen Anfrage Drs. 17/20948 leitete das Polizeipräsidium 
Mittelfranken im Juli 2015 gegen den Veranstalter eines Rechtsrock-Konzerts ein Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Fortführung von „Blood and 
Honour Division Deutschland“ ein. 

 


